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Für Haftungs- und Nachfolgeschäden beim Einsatz und Betrieb 
von und mit unseren Erzeugnissen aus unserem Lieferprogramm 
können wir nicht aufkommen, da ein ordnungsgemäßer Betrieb von 
uns nicht überwacht werden kann. 
 
Auftragsannahme: 
Die nachstehenden Bedingungen gelten gegenüber Kaufleuten, 
wenn die Aufträge zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehören, 
auch für Folgeaufträge, ohne dass dies bei den Folgeaufträgen 
nochmals besonders schriftlich bestätigt werden muss. 
Nachträgliche Vertragsänderungen und sonstige Abreden gelten 
erst als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt 
worden sind. Dies gilt auch für telegrafische und telefonische 
Aufträge. Aufträge unter Euro 50,-- Netto-Bestellwert erlauben wir 
uns für anteilige Kostendeckung durch leicht verkäufliche Artikel 
aufzufüllen. 
 
Wiederverkauf/Belieferungsvoraussetzungen: 
Sämtliche durch uns gelieferte Waren sind ausnahmslos nur für 
den Wiederverkauf an Endverbraucher bestimmt. Abgabe an Dritte 
zum Zwecke des Weiterverkaufs ist nur mit unserer Zustimmung 
erlaubt. Sollten wir einen solchen unberechtigten Wiederverkauf 
feststellen, behalten wir uns vor, die Geschäftsverbindung 
einzustellen. Beliefert werden grundsätzlich nur solche 
Einzelhandelskunden (einschlägige Fachgeschäfte), die folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 
 

1. Ein ganztägig nach ortsüblichen Geschäftszeiten 
geöffnetes Ladengeschäft mit Schaufenster, das 
ganzjährig mit Modellbau-, Hobby- und Bastelartikeln 
sowie Spielwaren bestückt ist. 

2. ein breites und fachhandelsgerechtes Sortiment von 
Modellbau-, Hobby- und Bastelartikeln oder Spielwaren 
muss gewährleistet sein, 

3. fachgerechte Beratung und Service muss ebenfalls 
gewährleistet sein. 

 
Preise: 
Unsere Preise verstehen sich in Euro ab unserem Lager. Sie 
schließen Fracht, Verpackungskosten und Rollgeld grundsätzlich 
nicht ein. Mit Herausgabe einer neuen Preisliste werden alle 
vorherigen Preise ungültig. Preisänderungen durch Erhöhungen 
der Rohstoffe und Löhne bleiben vorbehalten. Zur Berechnung 
kommen die jeweiligen Tagespreise. Die in unseren Preislisten 
genannten Verkaufspreise sind lediglich unverbindliche 
Empfehlungen einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, die 
Nettopreise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und wird 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 
Verpackung: 
Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet, wobei 
größter Wert auf Bruchfestigkeit insbesondere bei sperrigen Gütern 
gelegt wird. Bei Verwendung von Kisten vergüten wir bei 
frachtfreier Rücklieferung nach Reutlingen, wenn die Kisten sich in 
gutem Zustand befinden, innerhalb einer Frist von vier Wochen 
zwei Drittel des in Rechnung gestellten Betrages. 
 
Versandkosten: 

Der Versand und der Transport erfolgen grundsätzlich auf Kosten 
und Gefahr des Auftraggebers. Die Wahl der Transportart erfolgt 
nach bestem Ermessen, jedoch ohne Haftung für billigste 
Verfrachtung und für das Transportrisiko. Porto bzw. Fracht werden 
zu den Selbstkosten in Rechnung gestellt. 
 
Lieferverzögerung: 
Im Falle einer Lieferverzögerung kann der Auftraggeber vom 
Vertrag zurücktreten, wenn er uns schriftlich mit einer Nachfrist von 
vier Wochen ordnungsgemäß in Verzug gesetzt hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verzögerungsschaden im Sinne von § 286 l BGB kann nicht 
geltend gemacht werden. Im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung  
infolge nicht von uns zu vertretender oder zu beeinflussender 
Umstände verlängert sich die Lieferfrist um den Zeitraum, in dem 
diese Umstände vorliegen. Verzögert sich dadurch die Lieferung 
um mindestens zwei Monate, so berechtigt dies beide 
Vertragspartner zum Rücktritt vom Vertrag. 
 
Gewährleistung: 
Wir leisten Gewähr für Mangelfreiheit und zugesicherte 
Eigenschaften unserer Ware entsprechend dem jeweiligen Stand 
der Fertigungstechnik. Maßabweichungen bei Hölzern, Leisten u. ä. 
behalten wir uns vor, wenn der Auftraggeber nicht bestimmte 
Abmessungen vorgeschrieben hat, ähnliche Längen und Breiten 
bzw. Aufteilungen zu liefern, um im Interesse des Auftraggebers 
Verpackungs- und Frachtkosten einzusparen. Bei im Zeitpunkt der 
Auftragserteilung ausverkauften oder in absehbarer Zeit nicht mehr 
lieferbaren Materialien behalten wir uns vor, anderes Material 
auszuliefern, welches dem Zweck der Bestellung entspricht, sofern 
nicht ausdrücklich bei der Bestellung eine Ersatzlieferung 
ausgeschlossen wurde. Der Auftraggeber hat gelieferte Materialien 
unverzüglich zu untersuchen und dabei feststellbare etwaige 
Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach 
Empfang, schriftlich zu rügen. Beschädigungen bzw. Verlust sind 
sofort dem Zusteller (Post, Paketdienste oder Spediteur bzw. deren 
Niederlassungen) zu melden und von diesen bescheinigen zu 
lassen. 
 
Zahlungen: 
An uns unbekannte Besteller erfolgt die Lieferung nur gegen 
Vorkasse oder Nachnahme. Die Zahlung hat im Übrigen innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen; 
bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum werden 
2 % Skonto vom Warenwert eingeräumt. Bei Zahlungsverzug sind 
wir berechtigt, neben sonstigem Verzugsschaden Verzugszinsen in 
Höhe von 2% über dem Bundesbankdiskontsatz, mindestens aber 
6%. zu verlangen. Eine Aufrechnung mit irgendwelchen 
Gegenansprüchen des Auftraggebers ist lediglich mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
möglich. 
 
Eigentumsvorbehalt: 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises und der Tilgung aller übrigen aus der 
Geschäftsverbindung noch offenen Forderungen unser Eigentum. 
Bei Pfändungen oder anderweitiger Beanspruchung unserer Ware 
durch Dritte hat der Besteller den Eigentumsvorbehalt offen zu 
legen und uns unverzüglich Mitteilung zu machen. Der Besteller 
tritt alle ihm aus der Weiterveräußerung der Ware erwachsenden 
Ansprüche schon jetzt an uns sicherungshalber ab. Im Falle der 
Beschädigung oder des Untergangs der gelieferten Ware erstreckt 
sich diese Abtretung auf das Surrogat. 
 
Erfüllungsort: 
Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Reutlingen. 
 
Gerichtsstand: 
Gerichtsstand für alle sich aus der Geschäftsbeziehung 
ergebenden gegenseitigen Ansprüche einschließlich Herausgabe-, 
Scheck- oder Wechselklagen ist für Vollkaufleute und juristische 
Personen öffentlichen oder privaten Rechts Reutlingen. 

Rabatt-Konditionen: 
Mengenrabatt Balsaholz sortiert in Längen, Breiten und Stärken von Bestell-Nr. 7530/03 bis 7531/95 bei jeweils mindestens: 
250 Brettchen 10%, 500 Brettchen 20%, 1000 Brettchen 25% 
 
Versandhinweis Sperrholz: 
Aus verpackungstechnischen Gründen sollte bei den Formaten 600x600mm und 1200x600mm jeweils eine Gesamtstärke von ca. 30mm 
bestellt werden. Bei Bestellungen mit nur dünnen oder weniger Platten wird 1 Platte 5-6mm als Bruchschutz gegen Berechnung mitgeliefert. 
 


